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VII. Strafgerichte 
 

 
1. Schauen Sie das Video an, ergänzen Sie die fehlenden Angaben und 

besprechen Sie diese  in den Gruppen.  
 

Der ganz normale Wahnsinn am Amtsgericht 
 

C. Webers -  Strafrichterin  am ………………………………………….. 
Fall 1:  
a) Angeklagter: D. P. 
b) Anklagegrund: …………………………………………………………………………………………… 
c) vorbestraft: ja x nein 
d) U-Haft: ja x nein, wenn ja, wie lange: ………………………  
e) Wer hat ihm immer aus der Patsche geholfen?  ………………….. 
f) Urteil: ………………………………. 
 
Amtsgericht Leipzig, größtes Gericht in Ostdeutschland,   …………….  Richter  

Fall 2:  
a) Ch. P. 
b) Anklagegrund: ………….. 
c) Rechtsanwalt: ja x nein: Grund: …………………..  
d) vorbestraft: ja x nein 
e) Urteil: ………………………………………  plus ……………………………. 
f) Stellung des Angeklagten zum Urteil: ……………………. 

 
Richter P. Weber:  befasst sich mit Straftaten bis zu …………………………. 

Fall 3:  
a) Anwesenheit der  Angeklagten: ……………………………………………. 
b) Hauptverhandlung: ………………………  
c) Anklagegrund: …………………………… 
d) Respekt vor dem Richter: ältere Menschen  …………… x Jugendliche …………………….  
e) Richter Weber stammt aus ………………, er ist nach der Wende gekommen, sein Grund für die 

Arbeit  in Leipzig: ………………………….,  er arbeitet von ….. bis ….. Uhr und ……………….. 
 
Fall 4:  
a) Angeklagter: Simon K.    
b) Anklagegrund: ………………… 
c) vorbestraft: ja x nein ……………….. 
d) Sozialumfeld des Angeklagten: …………………………….. 
e) Urteil: ……………………. wegen ……………. 
f) Meinung des Richters über den Angeklagte: 
g) arbeitslos:  ……………….. Jahren  

 
Erklären Sie folgende Wortverbindungen: 
 

 das Geld ist knapp: 

 aus der Patsche helfen:  

 einen Freibrief geben: 
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2. Hörübungen zum Thema „Das österreichische Geschworenengericht“  

 
Hören Sie dem Text zu und füllen Sie die  leeren  Raster aus. 

 
Dem Angeklagten werden folgende Delikte vorgeworfen:  

………………………… , …………………………………….  und 
………………………………………….  

  

Geschworenengericht – Aufbau und Zusammensetzung  

  

   

 
Kreuzen Sie bitte nach dem Hören, ob die Aussage richtig oder falsch ist. 

 richtig falsch 

1. Die Besetzung der Geschworenenbank im Fall Josef Fritzl war 
lediglich männlich. 

  

2. Der Angeklagte hat kein Geständnis abgelegt.    

3. Über Schuld haben nicht nur Berufsrichter, sondern auch 
Geschworene entschieden.  

  

4. Die Geschworenen können sich ihr Urteil auch außerhalb des 
Gerichtssaales bilden. 

  

5. Geschworene wirken im Strafverfahren nicht von Anfang an, 
sondern erst in der Hauptverhandlung mit. 

  

6. Bei der Urteilsfindung werden die Geschworenen von den 
Berufsrichtern nicht unterstützt. 

  

7.  Gemeinsam mit dem Schwurgerichtshof entscheiden die 
Geschworenen über die Höhe der zu verhängenden Strafe. 

  

 
Erklären Sie folgende Wortverbindungen:  

zu Gericht  sitzen  ……………………. 
ein Geständnis  ablegen  …………….  
Recht sprechen ………..   

Wie lautet das Synonym:  
ein Geschworenengericht einsetzen: 

 
3. Wie viele Berufs- und Laienrichter entscheiden über den Fall? Besprechen 

Sie diese Fälle in Ihren Gruppen. 
1. Frau M wird vom Schwurgericht S wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. 
2. Die Zivilkammer des Landgerichts L hat entschieden, dass X dem Y 25. 000 Euro 

Schmerzensgeld zahlen muss. 
3. Die Amtsrichterin A weist die Klage des Mieters M auf Kündigungsschutz ab.  
4. Das Bundesverfassungsgericht hat schon mehrmals über die Verfassungsmäßigkeit der 

Abtreibungsregelung entscheiden müssen. 
5. Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung die Verfahrensrügen der Revision als 

teilweise begründet erachtet. 
6. Der Strafsenat des Oberlandesgerichts O hat die Terroristin T in erster Instanz freigesprochen. 


